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Vierte Sitzung .

Karlsruhe , den 8. Juli 1847 .

Anweſend dieſelben Perſonen , welche in der letzten Sitzung zugegen waren , mit Ausnahme von Köchlin - Benckiſer .

Wieder erſchienen : Mayer .

Das Protocoll der letzten Sitzung wird von Helferich und Rau vorgeleſen und ohne weſentliche

Bemerkung von der Verſammlung angenommen .

Hierauf eröffnet der Präſident die weitere Berathung mit der Erklärung , daß nunmehr , nachdem

die Verſammlung über eine Reihe von Hauptfragen bereits discutirt und zum Beſchluß gekommen , zur

Berathung über die

Eilfte Frage
( in den gedruckten Aktenſtücken die achte ) .

Welche Geſchäfte eignen ſich für eine Zettelbank , und innerhalb welcher

Schranken müſſen dieſelben im wohlverſtandenen Intereſſe des Landes

und der Anſtalt gehalten werden ?

geſchritten werden könne . Bei der Berathung über dieſelbe werde es zweckmäßig ſein , ſich an die in dem

Bankſtatuten⸗Entwurf der Miniſterialcommiſſion (Aktenſtück II . ) über die der Bank einzuraumenden
Geſchäfte erſichtlichen Artikel zu Halten und dieſelben der Reihe nach zu durchgehen . Da die Verſamm⸗

lung dieſem Vorſchlage beitritt , ſo verliest der Präſident die Artikel 14 33 des genannten Entwurfs .

Zu Art . 14 wird bemerkt : Die Worte : „die Bank treibt nur folgende Geſchäfte “ dürften der größern

Deutlichkeit wegen geändert werden in : „ der Bank ſind nur folgende Geſchäfte geſtattet “. Der Vorſchlag

wird ohne Abſtimmung angenommen .

Bei Mrt . 14 , 1a wird von einem Mitglied gewünſcht , das Wort „zahlungsfähigen “ zu ſtreichen .

Es verſtehe ſich von ſelbſt und die nach Art . 81 zu ernennenden Cenſoren hätten darauf zu ſehen , daß
nur Wechſel mit guten Unterſchriften discontirt werden .

Art . 14, 1 b. Ein Mitglied wünſcht , daß die Bank auch ausländiſche deutſche Staatspapiere

discontiren dürfe . Es wird erwiedert , die Unternehmer hätten es ſelbſt nicht verlangt ; es ſcheine , daß

ſie ſich mit dem auswärtigen Incaſſo nicht befaſſen wollen , aber das Recht könne der Bank unbedenklich

eingeräumt werden . Auf die Bemerkung , daß die Bank keinen Handel mit Staatspapieren treiben ſolle ,

wird geäußert , daß gezogene Papiere nicht mehr im Handel ſeien .

Ein anderes Mitglied fragt , ob nicht auch Papiere von badiſchen Standes - und Grundherren zum

Disconto zugelaſſen werden ſollten , worauf geantwortet wird , die Staatscaſſe nehme ſolche Papiere als

Deckung an , doch ſei die Sache von keiner Bedeutung .
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Art . 14 , 2 . Ein Mitglied wünſcht den Strih dieſer Beſtimmung , oder wenigſtens die Feſtſetzung

einer Summe , bis zu welcher die Bank ſich auf Hypothekengeſchäfte höchſtens einlaſſen dürfe . Gegen den

Strich wird eingewendet , daß das Hypothekenleihgeſchäft für das Land doch ſehr nützlich ſei , zumal wenn

die Darleihen auf Zeitrenten geſchehen . Eher ſei zu wünſchen , daß der Bank der Zwang aufgelegt werde ,

eine gewiſſe Summe auf ſolche Geſchäfte zu verwenden ; aber dagegen habe ſich die Verſammlung bereits

ausgeſprochen .

Gegen den Vorſchlag , für ſolche Darleihen in den Statuten eine äußerſte Grenze zu beſtimmen , wird

ferner erwiedert , es ſei eine übergroße Ausdehnung nicht zu beſorgen ; denn die Bank gewinne zu wenig

bei ſolchen Geſchäften .

Weiter wird gefragt , ob man nicht feſtſetzen ſolle , daß ſolche Darleihen nur auf Zeitrenten gegeben

werden ſollten . Dagegen bemerkt ein Redner : die Bedürfniſſe der Geldſuchenden ſeien zu verſchiedenartig ;

man ſolle der Bank auch hierin keine Beſchränkung auflegen .

Art . 14 , 3a . ohne Bemerkung angenommen .

3u 14, 3b . wird gefragt , ob auh Wechſel mit Unterſchriften von Ausländern angenommen werden ſollen .

Es wird erwiedert , daß kein Bedenken im Wege ſtehe , wenn die Cenſoren die Unterſchriften für gut hielten .

3u 14 , 3c . Cin Mitglied fragt , ob zu Staatspapieren deutſcher Bundesſtaaten auch Die Papiere

derjenigen Staaten zu rechnen ſeien , deren Fürſten eigentlich nicht Deutſche feien , die aber doh Dem Bunde

angehörten , z. B . Holſtein .

Die Frage wird bejaht , wenn der dem Bunde angehörige Landestheil eine eigene Schuld habe .

Die Frage eines andern Mitgliedes , ob Eiſenbahnaktien , denen vom betreffenden Staat ein Zins

garantirt ſei , als Staatspapiere anzuſehen (3. B . die Berbacher ) , wird verneint .

Zu 14, 3 d. Der Wunſch eines Mitgliedes , ſtatt des Wortes „Urſtoffe “ das Wort „ Rohſtoffe “ zu ſetzen ,

wird abgelehnt . Ebenſo der Vorſchlag , die im Entwurf feſtgeſtellte Grenze von 50 Procent des Werthes

für Darleihen auf Urſtoffe höher zu ſetzen . Wer ein größeres Darleihen wolle , könne ſich das Weitere

von Privaten verſchaffen .

Desgleichen wird der Vorſchlag verworfen , zu Dem Worte „Urſtoffe “ noch das Wort „ und Halb —

fabrikate “ beizuſetzen . Darleihen auf Halbfabrikate ſeien bedenklich , weil ſie , ebenſo wie ſolche auf fertige

Fabrikate , gar leicht zu Ueberproduktion Veranlaſſung geben .

Art , 14 , 4a . und b, 5. 6. Ohne Bemerkung angenommen .

Art . 14 . 7. Ein Redner beantragt , daß die Bank auch Privaten die Geldvorräthe , welche ſie der

Bank anvertrauen , verzinſen dürfe . Es ſei dies ebenſo für die Bank gefahrlos , wie für die Privaten

wegen der großen Sicherheit , die ſolche Kapitalanlagen hätten , angenehm . Die ſchottiſchen Banken und

die Leipziger thäten es . Es wird hiergegen zwar der Zweifel geäußert , ob eine ſolche Befugniß , die zwar

niht den Banquiers , aber doch der Verſorgungsanſtalt Eintrag thun werde , für die Bank überhaupt paſſend⸗

ſei . Auf die Bemerkung aber , daß die Verſorgungsanſtalt weder ein Privilegium habe , noch ein ſolches

verlange , daß man der Bank , wenn ſie verzinsliche Darlehen von Privaten übernehmen will , wenigſtens
das Recht hiezu nicht beſtreiten ſollte und daß Concurrenz in der verzinslichen Annahme von Kapitalien

gerade wünſchenswerth ſei , wird der geſtellte Antrag zur

Abſtimmung

gebraht und mit 14 gegen 1 Stimme ( Kufel ) angenommen ,
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Art , 14 , 8 . opne Bemerkung angenommen .

Art , 15 . Mehrere Mitglieder beantragen den Strich des Artikels . Derſelbe verſtehe ſich von ſelbſt ,

und das Wort „Wechſelreiterei “ ſei für das Gefühl des Handelsſtandes verletzend ; auch ſei es ſchwer , den

Begriff des Wortes zu beſtimmen , und es werde dieſer Artikel leicht Veranlaſſung zu Colliſionen zwiſchen

der Bankverwaltung und dem Regierungscommiſſär geben . Auf die Gegenbemerkung , daß andere Statuten

z. B . die Der banque de France , dieſelbe Beſtimmung enthielten , wird erwiedert , in Frankreich ſei die

Wechſelreiterei ſehr ausgedehnt , in Deutſchland weniger ; auch ſei dieſes Beiſpiel nicht maßgebend . Andere

Redner bemerken , man könne dieſe Beſtimmung in die Inſtruction der Cenſoren ( Art . 81 ) aufnehmen ,

ſolle ſie aber nicht ganz wegfallen laſſen .

Der Präſident bringt hierauf den Antrag auf Strich in den Statuten zur

Abſtimmung .

Derſelbe wird mit 13 gegen 2 Stimmen ( Preſtinari , Rau ) angenommen .

Art . 16 ohne Bemerkung angenommen .

Zu Art . 17 Abſ . 1 wird bemerkt , die Beſtimmung eines gleichen Discontofußes für alle Papiere zu

derſelben Zeit ſei unangemeſſen ; der Werth der Wechſel ſei verſchieden . Andere erwiedern , die Beſtimmung

müſſe im Intereſſe der Unparteilichkeit der Bank beſtehen .

Ein anderes Mitglied bemerkt : auch abgeſehen von der Qualität eines Wechſels komme es auf die

Verfallzeit deſſelben an . Es kämen Zeiten vor , z. B . bei bevorſtehender Meſſe in Frankfurt , wo man

Papiere von langer Sicht nicht zu dem gleichen Disconto annehmen könne , wie ſolche von kurzer Sicht .

Dagegen wird erinnert , es werde der Parteilichkeit Raum gegeben , wenn man der Bankverwaltung

erlaube , je nach der Verfallzeit der zu discontirenden Papiere den Discontofuß höher oder niederer zu

beſtimmen ; auch ſei eine ſolche Verſchiedenheit unpraktiſch , weil ſie das Geſchäft erſchwere .

Zu Art . 17 Abſ . 2. Gegen die Beſtimmung , daß bei Discontirung Frankfurter Wechſel die

Incaſſoſpeſen abgezogen werden , wird eingewendet , daß dann wenig Frankfurter Wechſel zur Discontirung

kommen würden . Leiſte die Bank auf die Aufrechnung dieſer Speſen Verzicht und trage ſie die jedenfalls

nur geringen Koſten der Einkaſſirung ſelbſt , ſo werde das weſentlich zur Vermehrung ihrer Discontogeſchäfte

beitragen , die doch immer die Hauptſache bleiben müßten . Hiergegen wurde bemerkt , daß es in dem

Intereſſe des Bankortes liege , daß die Speſe für die Einkaſſirung berechnet werde . Man werde dann

mehr auf den Bankort ſelbſt und weniger nah andern Orten , g B . Frankfurt , traſſiren . Auch könne man

der Bank nicht zumuthen , dieſe Koſten zu tragen .

Aus dieſen Gründen machte ein anderes Mitglied den Vorſchlag , der Bank die Erlaubniß zu geben,

die Incaſſoſpeſen zu berechnen , ohne ihr jedoch die Pflicht dazu aufzuerlegen . Dieſer Vorſchlag wird

gebilligt , jedoch die Bedingung für nothwendig gehalten , daß zu derſelben Zeit alle Wechſel auf Frankfurt

gleich behandelt werden .

Art . 18 —29 werden ohne Discuffion angenommen .

Art . 30 fällt nach der Abſtimmung über die achte Frage weg .

Art . 31 und 32 angenommen .

Ueber Art . 33 vergl . die Discuſſion zu Frage 13 .
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Zwöllte Frage .
Welche Stadt eignet ſich am meiſten zum Sitze der Bank und wo ſind

Zweigbanken zu errichten ?

Die Verhandlung wird von Speyerer eröffnet , welcher ſich für Mannheim erklärt , weil es die

Haupthandelsſtadt des Landes iſt und wegen der Nähe von Frankfurt . Zur Unterſtützung dieſer Anſicht
werden von andern Mitgliedern verſchiedene Gründe angeführt . Es wird geſagt :

Banken entſtehen da , wo es am meiſten für fie zu thun giebt , und darum ift der Pian von

Mannheim ausgegangen ; Hier werden die meiften Noten in Bewegung ſein . Es iſt die Mitte eines

geſegneten Landſtrichs . Wo die Verhältniſſe ungünſtig ſind, läßt ſich mit aller Mühe auf künſtlichem Wege

nichts Bleibendes erſchaffen , wie z. B . die Emporhebung von Leopoldshafen nicht gelingen wollte .

Wenn Mannheim nur eine Zweigbank erhalten ſollte , ſo wäre es ein ſonderbares Mißverhältniß ,

daß dieſe weit mehr Geſchäfte mache als die Hauptbank ſelbſt , denn die Handelsthätigkeit iſt in Mannheim

vielleicht zehnmal ſo ſtark als in Karlsruhe .

Die Bank ſoll auf natürlichem Boden ruhen , und daher da gegründet werden , wo ſich die Be —

dingungen ihres Aufblühens im ausgedehnteſten Maße befinden . Die unmittelbare Aufſicht der Staats -

behörden wäre ihr nicht wohlthuend ; in Karlsruhe iſt der Aufſchwung des Handels durch natürliche Ver —

hältniſſe gehindert ; auch drückt die Reſidenz unvermeidlich den Handel .

Zu Darleihen auf Waaren könnte die Bank in Karlsruhe bei weitem weniger benützt werden , als

in Mannheim , wo die Schifffahrt auf beiden Strömen ſo große Maſſen von Waaren zuſammenführt .

Zwar ſei es bei Streitfragen ſolcher Art , wie die vorliegende , wo verſchiedene Orte einen Vorzug
in Anſpruch nehmen , ſehr ſchwer , ſich die Unbefangenheit zu bewahren ; man werde leicht unwillkürlich von

der Vorliebe für einen gewiſſen Ort beſchlichen ; indeß werde es doch wohl allgemein anerkannt werden

müſſen , daß in den örtlichen Verhältniſſen von Mannheim Vieles zuſammentreffe , was dieſe Stadt zum

Sitze der Bank empfehlen muß . Man dürfe ſich nur in Gedanken dorthin verſetzen , und das bedenken ,

was der Blick auf Stadt und Gegend dem Auge darbietet : den Rhein und Neckar , das große Lagerhaus
mit dem Hafen , die Nähe von Heidelberg , welches durch die Eiſenbahn faſt mit Mannheim verwachſen

erſcheint , ſo daß beide Städte beinahe wie eine einzige von etwa 38,000 Einwohnern anzuſehen ſind ,

ſodann die ſtark bevölkerten Orte der bayeriſchen Pfalz , in denen ſich überaus großer Reichthum befindet ,

z. B . Neuſtadt , Wachenheim , Dürkheim . Selbſt in mäßigen Dörfern wohnen dort Kapitaliſten , welche

Staatspapiere aller Länder beſitzen und die Curszettel aller Börſen Halten . Hiezu kämen die nahen

Rheinſtädte Speyer und Worms , und in letzterer Stadt ſeien ebenfalls große Kapitale dem Verkehr

gewidmet .

Daß für die Stellung des landesherrlichen Commiſſärs zur Regierung der Sitz in Karlsruhe bequemer

wäre , könne wenig in Betracht kommen , da die Eiſenbahn ihm das Hin - und Herreiſen höchſt leicht mache

und es gewiß angemeſſener ſei , daß der Commiſſär dahin kommt , wo die Bank ſich am beſten befindet ,

als daß dieſe dem Commiſſär in ſeinen bequemſten Wohnort nachfolgt .

Die Bank würde , wenn man Mannheim nicht wählte , ſchwerlich zu Stande kommen .

Andere Sprecher nehmen Karlsruhe mit Lebhaftigkeit in Schutz . Sie bemerken : Karlsruhe habe in



der Nähe mehrere große Fabriken , welche die Bank bedeutend in Anſpruch nehmen werden . Es liege der

Mitte des Landes näher und erleichtere den Verkehr der Bank mit den Staatskaſſen . Dem Oberlande

ſei es erwünſcht , die Bank näher bei ſich zu haben , und Frankfurt ſei keineswegs zu entfernt , da man in

einem Tage den Weg hin und zurück machen könne und mehrere Stunden zur Beſorgung von Geſchäften

übrig behalte . Auch denke man anderſeits von dem Handel der Reſidenz zu gering . Es werde hier z. B .

in engliſchen und kurzen Waaren wohl doppelt ſo viel umgeſetzt , als in Mannheim . Der Bewohner

Karlsruhes habe die Fähigkeiten des Kaufmanns eben ſo gut als der Mannheimer ; wären nicht unüberſteigliche

örtliche Schwierigkeiten im Wege, böte ſich beſſere Gelegenheit dar , ſo würden die Handelsleute hier durch

die That den Beweis liefern , daß auch in der Reſidenz ein großartiger Handelsbetrieb möglich ſei , wie

man es ohnehin in den Beiſpielen von Paris und London , Wien und Berlin vor ſich ſehe . Uebrigens

biete für die Ueberwachung durch die Staatsbehörden und die manchfaltigen Beziehungen zur Regierung

Karlsruhe unverkennbare Vortheile .

Hierauf wird erwiedert , daß die Perſönlichkeiten des Handelsſtandes hier außer Erwägung bleiben,

daß gewiß Jedermann die Geſchäftstüchtigkeit , Einſicht , Thatkraft und Redlichkeit der Karlsruher Kaufleute

gerne anerkenne und daß nur die von den Perſonen ganz unabhängigen äußeren Umſtände den Aus⸗

ſchlag geben .

Es wird ſodann der Unterſchied in Bezug auf die Beſtimmung des Hauptſitzes je nach der Aufgabe

der Anſtalt hervorgehoben und bemerkt : für eine Bank , die das ganze Land durchdringt , die in die engſte

Verbindung mit der Regierung tritt , die gewiſſermaßen als Staats⸗ und Nationalbank erſcheint , die Noten

bis zu kleineren Nennwerthen herab ausgiebt und deren Noten bei den Staatskaſſen Annahme finden , für

eine ſolche Bank wäre die Reſidenz der beſte Hauptſitz . Für eine bloße Localbank zu Giro⸗ und Depoſiten⸗

geſchäften dagegen ſei Karlsruhe allerdings weniger geeignet . Die Entſcheidung werde alſo ſehr davon

bedingt werden , ob man eine Bank der einen oder der andern Art im Muge Habe .

Dieſen Sätzen ſchließen fih andere Mitglieder an und fügen bei , eg ſei natürlich , daß die Pfälzer

und Oberländer in dieſem Punkte entgegengeſetzte Wünſche hegten ; überall aber habe man Werth darauf

gelegt , die Banken an die Regierungsſitze zu legen , welcher Behauptung jedoch das Beiſpiel von Leipzig

gegen Dresden entgegengehalten wird .

Als einige Mitglieder eine weitere Beſprechung für unfruchtbar halten und , weil wohl Jeder ſeine

Meinung ſchon beſtimmt gefaßt haben werde , Abſtimmung verlangen , während ein anderes Mitglied eine

förmliche Abſtimmung umgangen zu ſehen wünſcht , fragt der Präſident die Verſammlung erſt darüber ,

ob ſie überhaupt eine Abſtimmung wünſche . Dies wird mit 11 gegen 3 Stimmen ( Kloſe , Knippen⸗

berg , Vetter - Köchlin ) bejaht .

Hierauf erklärt der Präſident , daß er die Frage nach den zwei beſprochenen Vorausſetzungen theilen

werde ; daß er ferner , da nur zwei Städte in Erwägung kommen , als gleichgültig anſehe , welche von

beiden er zum Behufe der Abſtimmung nenne , weil die Annahme oder Verwerfung der einen zugleich den

entgegengeſetzten Beſchluß in Betreff der andern in ſich ſchließe . Er ſtellt die Frage :

1) Soll Karlsruhe Hauptſitz der Bank werden , wenn dieſe nach den bisherigen Beſchlüſſen zu

Stande kommt ?

Es erhebt ſich Niemand , die Frage iſt alfo einſtimmig für Mannheim entſchieden .

2) Soll Karlsruhe dann gewählt werden , wenn die Bank in der vorhin bezeichneten Ausdehnung

Nationalbank wird und ihre Noten bei der Staatskaſſe Zulaſſung erhalten ?
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Bejaht mit 8 Stimmen gegen 5 verneinende ( Helferich , Hohenemſer , Knippenberg , Vetter⸗

Köchlin , Zimmern ) . Rau ſtimmt nicht , weil er das , was unter dieſer unwahrſcheinlichen Voraus⸗

ſetzung zu beſchließen ſei , nicht für hinreichend aufgeklärt hält .
In Hinſicht der Zweigbanken findet die Verſammlung eine Berathung noch nicht zweckmäßig ; man

verſtändigt ſich ohne förmliche Abſtimmung dahin , daß es der Großh . Regierung in Benehmen mit der

künftigen Bankdirektion zu überlaſſen ſei , hierüber zu entſcheiden . Nur zwei Punkte werden ſchon jetzt mit

Beſtimmtheit und ohne Widerſpruch empfohlen , daß nämlich in jedem Falle diejenige der beiden für den

Hauptſitz vorgeſchlagenen Städte , welche denſelben nicht erhält , mit einer Zweigbank ausgeſtattet werde ,
und daß deren Geſchäfte nicht binnen Jahr und Tag „ wie es Art . 100 vorſchreibt , ſondern gleichzeitig mit

denen der Hauptbank , oder wenn dieß nicht buchſtäblich ausführbar wäre „ wenigſtens ſo kurz als möglich
nach der Eröffnung der Hauptbank in Gang kommen .

Dreizehnte Frage .

Kann der Fünffrankenthaler als Bankmünze zugelaſſen werden ?

Bei Beurtheilung vorliegender Frage müſſen zwei Geſichtspunkte getrennt werden :

1) fann der Banf dag NReht gegeben werden , in Fünffrankenthalern zu zahlen , ſo daß der

Empfänger der Zahlung die Annahme derſelben nicht verweigern kann , und

2 ) kann der Bank verſtattet werden , Fünffrankenthaler als Zahlung anzunehmen und auszu⸗

geben , ohne daß derjenige , welcher Zahlung erhält , dieſelben annehmen muß ?
Was die erſte Frage anlangt , ſo wurde bemerkt , daß der Staat , der ſich conventionsmäßig ( ſ . Münz⸗

convention vom 25 . Auguſt 1837 , Regierungsblatt 1837 , Seite 383 , und allgemeine Münzeonvention vom
30 . Juli 1838 , Regierungsblatt 1838 , Seite 21 ) verpflichtet habe , nur Münze des 24½ ⸗Gulden - Fußes
und Kronenthaler zu 2 fl . 42 kr . als geſetzliches Zahlungsmittel anzuerkennen , nicht im Stande ſei , die

Annahme von Fünffrankenthalern als Zahlung von der Bank zu befehlen , da er damit ſeinen gegen an⸗
dere Staaten eingegangenen Verpflichtungen entgegenhandeln würde .

Was dagegen die zweite Frage anlangt , ſo wurde die Anſicht ausgeſprochen , daß der Annahme und

Ausgabe der Fünffrankenthaler durch die Bank und ohne Zwang für dritte Perſonen von Seite des Staats
kein Hinderniß in den Weg zu legen , auch von der Bankverwaltung unbedenklich zuzugeben ſein werde ,
ſo lange Frankfurt a . M . dieſelben als Wechſelzahlung anerkennt . Der Fünffrankenthaler , wurde von
einer Seite bemerkt , ſei in der That mehr werth als 2 fl . 20 kr . im 24½⸗Gulden - Fuß , er habe einen

geſetzlichen Silbergehalt von 2 fl. 215/0 kr . des 24½⸗Gulden⸗Fußes und einen wirklichen von 2 fl. 2058/0 kr .
bis 2 fl. 207 / kr . Erſt dann , wenn der Wechſeleurs auf franzöſiſchen Plätzen auf 93½ fl. für 200 Fr .
ſinke , berechne ſich der Werth der Fünffrankenſtücke auf 2 fl . 20 kr . Aber ein ſo tiefer Stand komme

nicht bald vor . Daß die Annahme der Fünffrankenthaler von Privaten verweigert werde , ſei zwar denk —

bar , aber ſo lange als Frankfurt dieſelben als Wechſelzahlung annehme , durchaus nicht zu erwarten . Unter
den beſtehenden Verhältniſſen ſei die Ausſchließung der Fünffrankenthaler von der Bank ſogar bedenklich ;
denn nur dann , wenn ſie dieſelben als Bankmünze zulaſſe , werde ſie im Stande ſein, ſich gegen die Gefahr
zu ſichern , welche ihr einzelne übermächtige Bankhäuſer durch allzugroße Zurückhaltung der Landesmünze
aus der Zirculation bereiten könnten . ö
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Hiernach wird die dreizehnte Frage von der Verſammlung in ihrem erſten Theile verneint , im zweiten

Theile dagegen bejaht , ſo daß mit der Erlaubniß , welche der Bank ertheilt werde , Fünffrankenthaler an⸗

zunehmen und auszugeben , kein geſetzlicher Zwang für das Publikum zur Annahme derſelben verbunden

werden dürfe .

Nicht gezweifelt wurde aber , daß die Bank den Fünffrankenthaler gerne annehmen und Niemand

in Zahlungen der Bank die Annahme deſſelben verweigern werde , ſo lange er zu Frankfurt a . M . in

Wechſelzahlung angenommen wird .

vierzehnte Frage .

Auf wie lange ſoll das Bankprivilegium ertheilt werden ?

Man findet hierüber keinen Austauſch von Meinungen nöthig ; es wird die einzige Bemerkung

gemacht , daß die im Miniſterialentwurf beantragte Dauer von 25 Jahren bei vielen beſtehenden Banken
vorkomme und angemeſſen ſei .

Fünkzehnte Frage
( in den gedruckten Aktenſtücken die ſechszehnte ) .

Welcher Antheil an der Gründung und Verwaltung der Bank kann Ausländern

unbedenklich geſtattet werden ?

Der Präſident eröffnet die Discuſſion über dieſe Frage mit der Bemerkung , daf nah dem Vor⸗

ſchlag der Miniſterialcommiſſion der Zutritt der Ausländer zu der Generalverſammlung unbeſchränkt ſei,

daß aber in den Ausſchuß nur ein Drittheil oder ſechs Ausländer und in den Verwaltungsrath gar kein

Ausländer ſolle kommen können . Eine Ausnahme mache die erſtmalige Bildung des Verwaltungsraths , bei

welcher es den Bankunternehmern verſtattet ſei, ausnahmsweiſe zwei Ausländer zu Mitgliedern zu ernennen

( vergl . Art . 41 , 49 , 62 , 63 ) .

Ein Redner ſtellt den Antrag , in der Regel zwei Ausländer in den Verwaltungsrath zuzulaſſen . Es

ſei ja doch das Ausland , welches den größten Theil des Kapitals zur Bank geben werde . Wenn man

den Ausländern keine Diäten gebe , ſo könne man ſicher ſein , daß ſie ſich ungern und ſelten zur Annahme

der Wahl verſtehen würden . Und handle es ſich einmal um ſpecielle badiſche Intereſſen , ſo hätten ja die

Inländer immer noch die Majorität .

Andere Redner warnten eindringlich vor der Zulaſſung der Ausländer in den Verwaltungsrath; es

finde eine ſolche bei keiner der beſtehenden Banken Statt ; ſchon das ſei bedenklich , daß man ſechs Aus⸗

ländern in den Bankausſchuß Zutritt geben wolle . Man könne im Voraus nicht wiſſen , wie ſehr noch die

Bank mit den Landesintereſſen verwachſen werde , und es könnten Fälle eintreten , in welchen es für dieſe

Intereſſen ſehr bedenklich ſei , Ausländern eine Theilnahme an der Bankoerwaltung zu verſtatten . Auch

der Patriotismus müſſe bei der Leitung einer ſolchen Anſtalt thätig ſein . Zudem ſei die Betheiligung der

Ausländer gar nicht wohl thunlich , da nach Art . 68 der Statuten die Verwaltungsräthe eine Thätigkeit

hätten , welche nur bei fortwährendem Aufenthalte am Orte der Bank ausführbar ſei .

Speyerer .

Kufel .
Preſtinari .
Rau .

Hohenemfer .
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Cin weiterer Redner glaubt , man müſſe den Unterſchied beachten , welcher bei der Abſtimmung über

Frage 12 gemacht worden ſei . Der Zutritt von Ausländern zum Verwaltungsrath ſei allerdings zu mip -

rathen , wenn man eine eigentlich badiſche Landesbank gründen wolle ; werde dieſelbe aber in Mannheim

lediglich für die Intereſſen des Handels , ohne weitere Beziehungen zum Staate errichtet , ſo ſei kein ge —

nügender Grund für Ausſchließung der Ausländer vorhanden . Man ſei bei früheren Abſtimmungen immer

von der Vorausſetzung ausgegangen , daß die Noten der projectirten Bank in Frankfurt Bürgerrecht er —

hielten ; folgerecht könne man die Ausländer nicht aus dem Verwaltungsrath ausſchließen .
Das Präſidium bringt ſodann die Frage über Zulaſſung der Ausländer zum Verwaltungsrath zur

Abſtimmung .

Dieſelbe wird mit 13 Stimmen gegen 2 ( Helferich , Speyerer ) verneint .

Sechszehnte Frage
Cin den gedruckten Aktenſtücken die ſiebenzehnte ) .

Welche Einwirkung auf die Verwaltung der Bank muß der Regierung aus

Gründen des öffentlichen Wohls vorbehalten werden ?

Der Präſident liest die , auf dieſe Frage ſich beziehenden Artikel 94 —99 des Statutenentwurfes

der Miniſterialcommiſſion vor . Ueber einige derſelben werden einzelne Bemerkungen geäußert , über die

jedoch keine Abſtimmung für nöthig erachtet wird .

Bei Art . 95 kommt der Zweifel vor , ob es nicht eine zu umſtändliche und überflüſſige Bevormun⸗

dung ſei , wenn die Concepte aller Ausfertigungen von dem landesherrlichen Commiſſär eingeſehen werden

müſſen .

Es wird erwiedert : Es ſei ohne dieſe Vorſchrift eine ſichere Ueberwachung nicht möglich ; das Ber -

hältniß der Vereinsbevollmächtigten bei den Zolldirektionen ſei ähnlicher Art und laſſe keine Nachtheile

wahrnehmen ; die Ausfertigungen des Verwaltungsraths bezögen ſich nicht auf die laufenden Verwaltungs⸗

geſchäfte , welche vielmehr den Beamten der Bank , zunächſt dem Verwalter übertragen ſeien ; man ſolle

auch nicht glauben , daß etwa an eine Prüfung der Concepte in Bezug auf den Styl gedacht werde . Aus

dem von einem Mitgliede vorgeleſenen §. 40 der neuen Statuten der Wiener Bank ( von 1841 ) überzeugt
man ſich , daß dort dieſelbe Anordnung beſteht , nur daß ſie minder kurz ausgedrückt iſt .

Bei demſelben Artikel nehmen Andere an dem Satze Anſtoß , daß kein Wechſel gegen den Wider —

ſpruch des Commiſſärs discontirt werden dürfe ; dieſer ſei in der kaufmänniſchen Welt nicht genug be —

wandert , um über die in einem Wechſel unterſchriebenen Perſonen zu urtheilen ; man ſolle dieß den Cen⸗

ſoren anheimſtellen .
Es wird entgegnet , der Satz ſei nur ſo zu verſtehen , daß der Commiſſär dann eine Einſprache er —

hebe , wenn gerade Fälle zu ſeiner Kenntniß kommen , in denen ihm die Discontirung ein Mißgriff ſcheine,

dağ er aber keineswegs der Disconto - Commiſſion immer beiwohne , und daß dieſe , ſo lange er nicht wider —

ſpricht , für ſich ſelbſt handle . Dieſe Erläuterung wird mit Hinweiſung auf den hiermit übereinſtimmenden

§. 42 der Wiener Statuten beſtätigt .
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Art . 96 . Cin Mitglied erklärt für unzweckmäßig , daß die Vorgänge Ziff . 2, 3 , 4 und 7 der Ge⸗

nehmigung der Großh . Regierung unterworfen werden ; dann wird gefragt , welche Behörde das Amt der

Großh . Regierung üben werde , worauf der Präſident bemerkt , daß das einſchlägige Miniſterium , nicht

etwa die Kreisregierung , gemeint und baf die Mitwirkung der Staatsverwaltung zu ſo wichtigen Beſchlüſ⸗

fen , wie ſie hier aufgezählt werden , nothwendig ſei .

Art . 97 giebt zu dem Bedenken Anlaß , ob nicht die Verfertigung der Noten durch die Regierung in

einzelnen Fällen eine läſtige Verzögerung nach ſich ziehen könne . Eine Bank brauche im Vergleich zur

umlaufenden Notenmenge eine große Anzahl von bedruckten Zetteln , weil im Falle einer Beſchädigung ſehr

oft die Umwechslung gegen ein neues Exemplar begehrt wird . Die engliſche Bank laſſe jede Note ver⸗

nichten , die einmal in die Bank zurückgekehrt ; die Wiener Bank laſſe alle Noten , die bei einer Zweigbank

eingehen , vermittelſt des Durchſchlagens unbrauchbar machen , damit ſie ohne das hohe Geldporto ganz

wohlfeil als bloße Frachtſtücke an die Hauptbank zur Controlirung geſendet werden können ; daher finde

man , daß bei beiden Banken eine große Menge neuer Noten verfertigt wird . Die Bank könne in Ver⸗

legenheit kommen , wenn einmal die Regierung die Veranſtaltungen nicht ſorglich genug trifft , ſo daß es

an den nöthigen Exemplaren fehlt .
Es wird erwiedert , daß die Großh . Regierung ſtets einen anſehnlichen Vorrath von gedruckten Noten

unter Verſchluß halten und davon jederzeit nach Bedürfniß an die Bank abliefern werde , welche die Ver⸗

fertigung ſchwerlich ſchneller werde bewerkſtelligen laſſen können , als die Regierung .

Siebenzehnte Frage
( die fünfzehnte in den gedruckten Aktenſtücken ) .

Nach welchen Grundſätzen iſt die Vertretung der Bankgeſellſchaft zu organiſiren ,

um eine beſonnene , wohlmeinende Verwaltung zu erhalten ?

Die Verſammlung erklärt , daß in dieſer Beziehung keine Veranlaſſung ſei , von den Beſtimmungen

abzugehen , welche das Bankſtatut der Miniſterialeommiſſion in den Artikeln 38 bis 86 vorgeſchlagen habe.

Nachdem hiermit die Verſammlung die Berathungen über ſämmtliche vorgelegte Fragen vollendet

hatte , forderte das Präſidium die anweſenden Mitglieder auf , noch weitere Bemerkungen , die ſie allen⸗

falls in Betreff des Bankprojekts zu machen hätten , zur Berathung vorzutragen . Hierauf legt ein Mitglied

die Frage vor , ob es nicht zweckmäßig ſei , der Bank die Verpflichtung aufzulegen , falſche Noten jederzeit

einzulöſen , wenn ſie täuſchend nachgemacht und alſo ſchwer als falſch zu erkennen ſeien . Es wurde da⸗

gegen bemerkt , daß in einer ſolchen Beſtimmung eigentlich eine Prämie auf die vollkommenſte Nachahmung
der Noten liege , daß ſie jedoch keineswegs das Publikum vor Schaden ſchütze. Es ſcheine auch in der

That unnöthig , eine Beſtimmung deßhalb zu treffen ; denn es liege in dem eigenen Intereſſe der Bank ,

jede verfälſchte Note , die ihr zur Baareinlöſung präſentirt werde , zu bezahlen , wenn nicht der böſe Wille

oder die Unaufmerkſamkeit des Präſentanten handgreiflich zu erkennen ſei.
13
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Schließlich erklärt ein Mitglied , welches bei den zuerſt zur Berathung gefommenen Fragen gegen

das Bankprojekt ſich ausgeſprochen hatte , daß es nunmehr , nachdem im Verlauf der Diseuſſion und durch

das Reſultat der Abſtimmungen ſeine meiſten Bedenken in Betreff der Modalitäten , unter welchen das

Projekt zu Stande kommen dürfte , gehoben ſeien , die Ueberzeugung gewonnen habe , daß eine Bank in

der Verfaſſung , wie ſie von der Verſammlung beantragt worden , von Vortheil für das Land ſein werde .

Da kein Mitglied weitere Anträge in Betreff der Bank zu ſtellen hatte , ſo ergreift der Präſident

das Wort und erklärt , daß zur Entgegennahme des Protokolls der letzten Sitzung und zur Unterzeichnung

des ganzen Protokolls einige Mitglieder benannt werden möchten . Demgemäß wurden

Kuſel ,

Preſtinari und

Vetter - Köchlin

als Diejenigen bezeichnet , welche das letzte Protokoll Namens aller Mitglieder derſelben entgegennehmen

und das Ganze unterzeichnen ſollen .

Zum Schluß der Sitzung ſpricht das Präſidium der Verſammlung den Dank der Regierung für

die ſorgfältige und unbefangene Prüfung der ihr vorgelegten Fragen aus , worauf ein Mitglied Namens

der ganzen Verſammlung dem Präſidenten für die ebenſo ſachkundige als durch Humanität ausgezeichnete

Leitung der Verhandlungen dankt .

Die Richtigkeit dieſes Protoeolls beurkunden :

Karlsruhe , den 21 . Juli 1847 .

Sr . Kufel .

Preſtinari .

vetter⸗Köchlin .


	Seite 89
	Seite 90
	Seite 91
	Seite 92
	Seite 93
	Seite 94
	Seite 95
	Seite 96
	Seite 97
	Seite 98

